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Riester-Rente, Rürup-Rente, Direktzusage, 

Alterseinkünftegesetz – wer hat schon 

noch den Überblick über alle Fragen und 

Aspekte zum Thema Altersversorgung? 

Dabei sollte man wegen des gesetzlichen 

Anspruchs der Arbeitnehmer auf eine be-

triebliche Altersversorgung durch Entgelt-

umwandlung schon gut über dieses Thema 

informiert sein. Sucht man Material, um 

sich kurz zu informieren, landet man meis-

tens bei entweder sehr ausführlichen oder 

zu speziellen Werken. 

Das „Lexikon der Altersversorgung“ schafft 

hier Abhilfe. In etwa 200 Einträgen werden 

die relevanten Fachbegriffe der Materie 

erläutert.

Obwohl die Erklärungen bisweilen sehr 

knapp gehalten sind, bleiben sie verständ-

lich, weil an den entscheidenden Stellen 

immer wieder Beispiele das Verständnis er-

leichtern. Auch die eingefügten Tipps und 

Hinweise z. B. zu den unterschiedlichen 

steuerlichen Maßgaben je nach Abschluss-

zeitpunkt einer Versorgungszusage sind in 

der Praxis sehr hilfreich. 

Im Anhang des Buches sind die für das 

Thema relevanten Gesetzestexte abge-

druckt, sodass man zusammen mit dem 

lexikalischen Teil ein sehr praktisches 

Nachschlagewerk zu dem komplexen Ge-

biet vorfindet.

Katrin Kümmerle 

Zeitwertkonten 

Ergänzende Broschüre zum Lexikon Alters-

versorgung 2007

1. Auflage 2006, 48 Seiten

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm

Die Broschüre ergänzt das nebenstehend 

vorgestellte Lexikon Altersversorgung um 

das wichtige Thema Zeitwertkonten.

Zeitwertkonten ermöglichen ein steuer- 

und sozialversicherungsfreies Ansparen 

von Gehaltsbestandteilen. Durch das im 

Laufe der Zeit angesammelte Guthaben 

kann eine bezahlte Freistellungsphase wie 

z. B. ein Sabbatical finanziert werden. Als 

Ergänzung zur klassischen betrieblichen 

Altersversorgung bieten sie die Möglich-

keit einer Inanspruchnahme vor dem 60. 

Lebensjahr – und sind somit als Zusatz

angebot sehr interessant.

Das Themenheft gibt zunächst einen Über-

blick über die verschiedenen Phasen von 

Zeitwertkonten. 

Anschließend werden die unterschied-

lichen Finanzierungsinstrumente kurz vor-

gestellt. Im Anschluss daran folgen die 

erforderlichen Erklärungen der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, diese sind durch 

zahlreiche Beispiele gut verständlich. 

Zum Abschluss werden die häufigsten 

Fragen zu diesem Thema aus der Praxis 

beantwortet.

Das Heft hilft dabei, einen ersten Einblick 

in das Thema und die wichtigsten Aspekte 

für ein eigenes Zeitkontenmodell zu ge-

winnen.

Werner W. Wilk/Margarete Wilk
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39,80 EUR
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Erich Schmidt Verlag

Es kann jeden treffen – ein schwerer Un-

fall am Arbeitsplatz, bei dem Menschen 

körperlich und/oder psychisch zu Schaden 

kommen. Trotzdem ist den Wenigsten klar, 

wie sie sich in einer solchen Situation an-

gemessen dem Verletzten oder auch Zeu-

gen gegenüber verhalten sollen, von „kör-

perlicher“ Erster Hilfe einmal abgesehen. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, haben die 

Autoren insbesondere für die Zielgruppe 

der Ersthelfer dieses Buch verfasst.

Im ersten Teil versuchen die Autoren, 

allgemeinverständlich aufzubereiten, wie 

die Psyche „funktioniert“, um die Risiken 

kurz- und langfristiger Folgeschäden nach 

traumatischen Ereignissen aufzuzeigen. 

Im zweiten Teil werden deshalb die 

Grundregeln der Psychologischen Ersten 

Hilfe dargestellt, mit deren Hilfe solche 

Folgeschäden vermieden werden sollen. 

Sehr praxisnah werden Verhaltensregeln 

und -maßnahmen mit zahlreichen Bei-

spielen erläutert. Zur Veranschaulichung 

folgt ein sehr ausführlicher dritter Teil mit 

Beispielen für Psychologische Erste Hilfe 

am Arbeitsplatz. 

Insgesamt handelt es sich um ein sehr 

fundiertes, praxisorientiertes Buch zur 

Auseinandersetzung mit dieser speziellen 

Thematik.
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Sonderkündigungsschutz 
schwerbehinderter Menschen

Frage: Nachdem wir das Arbeitsverhältnis 

eines Mitarbeiters form- und fristgerecht 

gekündigt hatten, wurden wir davon in 

Kenntnis gesetzt, dass der betreffende Mit-

arbeiter kurz vor Ausspruch der Kündigung 

einen Antrag auf Gleichstellung mit einem 

schwerbehinderten Menschen gestellt ha-

be. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. 

Dennoch fragen wir uns, ob der Mitarbei-

ter Sonderkündigungsschutz in Anspruch 

nehmen kann und die Kündigung wegen 

dieses uns zuvor nicht bekannten Umstan-

des unwirksam ist.

Antwort: Schwerbehinderte Menschen im 

Sinne des Schwerbehindertenrechts sind 

nach § 2 SGB IX Personen mit einem Grad 

der Behinderung von weniger als 50 %, 

aber mindestens 30 % gleichgestellt, bei 

denen im Übrigen die Voraussetzungen 

der §§ 2 Abs. 3 und 68 Abs. 2 SGB IX 

vorliegen. Im Falle einer Gleichstellung 

erfolgt diese rückwirkend ab Antragstel-

lung. Für Gleichgestellte gelten, von ei-

nigen Ausnahmen abgesehen, dieselben 

Vorschriften wie für schwerbehinderte 

Menschen. Dazu gehört auch ein beson-

derer Kündigungsschutz nach § 85 SGB 

IX. Somit darf auch die Kündigung eines 

Gleichgestellten nicht ohne Zustimmung 

des Integrationsamtes erfolgen. 

Voraussetzung ist aber, dass der Gleichstel-

lungsantrag mindestens drei Wochen vor 

Ausspruch der Kündigung bei der zustän-

digen Behörde gestellt wurde, so § 90 Abs. 

2a SGB IX. Für Gleichgestellte gelten inso-

weit, wie sich aus einem aktuellen Urteil 

des BAG ergibt, die gleichen Regelungen 

wie für schwerbehinderte Menschen (BAG 

01.03.2007 – 2 AZR 217/06).

Frage nach Scientology

Frage: Vor der Einstellung neuer Mitarbei-

ter haben wir uns bisher bereits im Vorfeld 

versichern lassen, dass der Bewerber/die 

Bewerberin nicht Mitglied oder Anhänger/

in der Scientology-Bewegung sind. 

Antwort: Nachdem das BAG schon vor 

Jahren entschieden hat, dass die Scien-

tology-Bewegung keine Religions- oder 

Weltanschauungsgemeinschaft im Sinne 

der Art. 4, 140 GG, Art. 137 WRV ist, son-

dern vor allem wirtschaftliche Interessen 

verfolgt (BAG 22.03.1995 – 5 AZB 21/94), 

wurden Fragen nach einer Mitgliedschaft 

bei Scientology allgemein für zulässig 

erachtet. Ganz unumstritten war dieser 

Standpunkt jedoch nicht. 

Nach der Einführung des AGG fehlt es 

jedoch bisher an weiterer Rechtsprechung 

zu diesem Problemkreis. Da dort eine Be-

nachteilung wegen der Religion oder der  

Weltanschauung verboten wird, ist der-

zeit ungeklärt, ob und inwiefern sich der 

Schutzzweck des Gesetzes auch auf die 

Scientology-Ideologie bezieht. Somit kön-

nen gegenwärtig nur Arbeitgeber mit kirch-

lichem oder religiösen Hintergrund nach 

§ 9 AGG zulässigerweise entsprechende 

Angaben von einem Bewerber verlangen. 

Andere Arbeitgeber sollten auf diese Frage 

bis zu einer Klärung durch die Arbeitsge-

richte vorsichtshalber verzichten.

Kündigungsschutz bei  
Betriebsübergang

Frage: Nach einem Betriebsübergang hat 

sich die Anzahl der bei uns beschäftigten 

Mitarbeiter im Vergleich zur Vorgängerfir-

ma deutlich verringert. 

Aus Gründen, die mit dem Betriebsüber-

gang in keinem Zusammenhang stehen, 

haben wir das Arbeitsverhältnis eines Mit-

arbeiters gekündigt. Dabei sind wir davon 

ausgegangen, dass in unserem Betrieb nur 

noch so wenige Mitarbeiter beschäftigt 

sind, dass eine Anwendung des Kündi-

gungsschutzgesetzes ausgeschlossen ist. 

Demgegenüber behauptet der Mitarbeiter, 

die Kündigung sei unwirksam, denn sein 

Kündigungsschutz, der im Vorgängerbe-

trieb bestanden habe, bleibe ihm auch 

nach dem Betriebsübergang erhalten.

Antwort: Nach § 613a BGB übernimmt 

der Erwerber eines Betriebs die vollen 

Rechte und Pflichten aus sämtlichen Be-

schäftigungsverhältnissen.

Der durch Erreichen des sog. Schwellen-

werts nach § 23 KSchG erworbene Kündi-

gungsschutz ist jedoch kein Recht, das im 

Falle eines Betriebsübergangs unangetastet 

bleibt. 

Ob nach einem Betriebsübergang das 

Kündigungsschutzgesetz anzuwenden ist, 

hängt somit von der Beschäftigtenzahl im 

Erwerberbetrieb ab. Das BAG hat in diesem 

Zusammenhang ausdrücklich bestätigt, 

dass der Kündigungsschutz nicht mit dem 

Arbeitsverhältnis auf den Erwerber über-

geht und auch eine analoge Anwendung 

des § 323 Abs. UmwG ausgeschlossen ist 

(BAG 15.02.2007 – 8 AZR 397/06).
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Ihre Fragen zu diesen und anderen  
Themen beantwortet Ihnen  
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Zeitarbeit als persönliche  
Fördermaßnahme
Nach aktuellen Studien haben Zeitarbeit-

nehmerinnen und -arbeitnehmer nahezu 

keinen Zugang zu Weiterbildungsmaß-

nahmen im Beruf. Gleichzeitig nutzen 

sie jedoch ihre befristeten Aufenthalte in 

den Unternehmen, um sich im Learning-

by-doing-Verfahren direkt bei der Arbeit 

weiterzubilden und damit ihre Kenntnisse 

zu erweitern. Dies ergab eine Studie des 

Instituts für Berufsbildung (BIBB).

In den Erhebungen hat das BIBB festge-

stellt, dass „vor allem im methodischen 

und sozialen Bereich“ die Kompetenzen 

in der Zeitarbeit weiterentwickelt wer-

den. Zeitarbeitnehmer seien eher bereit, 

sich neue Kenntnisse anzueignen, sich in 

neue Anforderungen hineinzuarbeiten und 

auch Wissen aus den vorangegangenen 

Beschäftigungen auf neue Aufgaben zu 

übertragen. Auch sehen die Zeitarbeitneh-

mer es als Vorteil an, einfacher auf andere 

Menschen zuzugehen. Dies sei auch für 

den Arbeitsmarkt und den Bildungsmarkt 

wichtig.

Am vorteilhaftesten scheint Zeitarbeit für 

Menschen mit abgeschlossener Berufs-

aufbildung zu sein. Gering oder sehr 

hoch qualifizierte Arbeitnehmer ziehen 

hingegen wenig bis keinen Nutzen aus der 

Beschäftigung in Zeitarbeitsverträgen.

Die vollständige Studie des BIBB-For-

schungsprojekts zur Zeitarbeit ist unter 

dem Titel „Kompetenzentwicklung in der 

Zeitarbeit – Potenziale und Grenzen“ für 

24,90 Euro im Buchhandel erhältlich. Wei-

tere Informationen über das Projekt und die 

Publikation sind unter http://idw-online.

de/pages/de/news197206 im Internet zu 

finden.

AGG: Am Ziel vorbei?

Seit sechs Monaten gilt in Deutschland 

das AGG, das Menschen vor Benach-

teiligungen schützen soll. Die Auswir-

kungen auf die Unternehmen sind er-

heblich, vor allem Bewerbungsverfahren 

sind erkennbar komplizierter geworden. 

Jedoch scheint das Gesetz seine Ziele zu 

verfehlen, wie das Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) jetzt feststellte.

Der Anstoß für das neue Gesetz kam von 

der EU. Allerdings ergab eine aktuelle Stu-

die der EU-Kommission, dass die Diskrimi-

nierung in Deutschland bei weitem nicht 

so weit verbreitet ist, wie es den Anschein 

hatte. 76 Prozent aller Frauen und 78 

Prozent aller Männer geben an, nicht oder 

nur sehr selten wegen des Geschlechts 

benachteiligt zu werden.

Das Institut konstatiert daher, das AGG 

gehe an der Wirklichkeit vorbei. Umfang-

reiche Dokumentationen über einwand-

freies Verhalten verursachten hohe Kosten 

und verschlängen viel Zeit. Stellenan-

zeigen wie auch Absagen an Bewerber 

würden „sehr allgemein“ formuliert und 

aus Angst vor Klagen würde manche Un-

ternehmen bestimmte Einstellungen gar 

nicht mehr vornehmen. Zudem seien die 

Kosten des bürokratischen Verfahrens von 

den Unternehmen zu tragen. 

Die komplette Auswertung der Vor- und 

Nachteile des AGG durch das IW fin-

det sich unter http://www.iwkoeln.de/ 

default.aspx?p=pub&i=1994&pn=2&n=n

1994&m=pub&f=4&ber=Informationen

&a=19993.

Neue Erhebung zu den Erfolgen 
von Hartz & Co.
Die deutsche Arbeitsmarktpolitik scheint 

besser zu sein als ihr Ruf. Eine aktuelle 

Evaluation des Forschungsinstituts zur Zu-

kunft der Arbeit (IZA) zeigt jedoch: Weni-

ger Instrumente und Maßnahmen wären 

praktikabler. 

Aktuell gibt es in der deutschen Arbeits-

marktpolitik mehr als sechzig Instrumente. 

Nach Ansicht der Forscher sind dies jedoch 

zu viele, um eine echte Wirkung zu erzie-

len. Es könnte deutlich optimiert werden 

„durch einen gleichzeitigen Übergang 

zu einer klaren Ergebnis- und Budgetver-

antwortung der für die Implementation 

zuständigen Akteure“. Hierdurch könnten 

sich die wirksamsten Maßnahmen am 

besten durchsetzen, so die Forscher des 

IZA. Gleichzeitig sollten die Maßnahmen 

abgeschafft werden, „die keine oder eine 

negative Wirkung“ haben. Sie gehen da-

von aus, dass bei diesem Prozess von sämt-

lichen Instrumenten nur vier übrig bleiben 

würden: die Förderung der beruflichen 

Weiterbildung und der selbstständigen 

Tätigkeit, die Eingliederungszuschüsse und 

die Vermittlungsgutscheine.

Die Ergebnisse der Untersuchung stehen 

unter dem Titel, „Dann waren´s nur noch 

vier ... Wie viele (und welche) Maß-

nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

brauchen wir noch?“ stehen als PDF-Datei 

zum Download bereit unter http://ftp.iza.

org/dp2605.pdf.
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Arbeitshilfe: Was muss der Arbeitgeber jetzt tun? 

Aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens der gesetzlichen Neuregelung muss der Arbeitgeber zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes alle zurzeit nicht krankenversicherungspflichtigen Mitarbeiter überprüfen. Das gilt 
nicht, wenn die Versicherungsfreiheit aus anderen Gründen (z. B. wegen einer geringfügigen Beschäftigung) besteht. 

Hinweis: Die folgende Aufstellung geht davon aus, dass das Gesetz wie geplant am 1. April 2007 in Kraft tritt. Sollte das Gesetz 
erst später in Kraft treten, sind die Termine 31. März bzw. 1. April 2007 entsprechend anzupassen. Der Stichtag 2. Februar wird 
hingegen aller Voraussicht nach bestehen bleiben.

Personenkreis

Mitarbeiter ist aktuell

Mitglied der privaten Krankenversicherung freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen 
Krankenversicherung

Mitarbeiter, die bereits 
vor dem 1. Januar 
2007 als krankenversi-
cherungsfrei beurteilt 
wurden.

Die Krankenversicherungsfreiheit bleibt unver-
ändert bestehen. Der Mitarbeiter hat entweder 
die Voraussetzungen auch nach neuem Recht 
erfüllt, oder die Besitzstandsregelung führt 
weiterhin zur Versicherungsfreiheit. 

Keine Aktivitäten erforderlich!

Sind die Voraussetzungen nach neuem Recht 
erfüllt, bleibt die Krankenversicherungsfreiheit 
unverändert bestehen.

Keine Aktivitäten erforderlich!

Sind die Voraussetzungen nach neuem Recht 
nicht erfüllt, besteht rückwirkend ab 2. Febru-
ar 2007 wieder Krankenversicherungspflicht. 
Bis zum 31. März 2007 bleibt aber aufgrund 
einer Übergangsregelung die freiwillige Versi-
cherung bestehen. Deshalb ist keine rückwir-
kende Änderung erforderlich. 

Ummeldung zum 1. April 2007!

Mitarbeiter, die zum 1. 
Januar 2007 aus der 
Krankenversicherungs-
pflicht ausgeschieden 
sind, weil sie die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze 
nach dem bisher gelten-
den Recht überschritten 
hatten *).

Sind die Voraussetzungen für die Besitz-
standsregelung erfüllt, bleibt die Versiche-
rungsfreiheit unverändert bestehen. 

Keine Aktivitäten erforderlich!

Sind die Voraussetzungen für die Besitz-
standsregelung nicht erfüllt, besteht rückwir-
kend ab 2. Februar 2007 wieder Krankenversi-
cherungspflicht.

Rückabwicklung und Ummeldung zum 
2. Februar 2007!

Es besteht rückwirkend ab 2. Februar 2007 
wieder Krankenversicherungspflicht. Bis zum 
31. März 2007 bleibt aber aufgrund einer 
Übergangsregelung die freiwillige Versiche-
rung bestehen. Deshalb ist keine rückwirken-
de Änderung erforderlich.

Ummeldung zum 1. April 2007!

Mitarbeiter, die nach 
dem 1. Januar 2007 
eine neue, nach altem 
Recht krankenversiche-
rungsfreie Beschäftigung 
aufgenommen haben.

Sind die Voraussetzungen nach neuem Recht 
erfüllt, bleibt die Krankenversicherungsfreiheit 
unverändert bestehen.

Keine Aktivitäten erforderlich!

Sind die Voraussetzungen für die Besitz-
standsregelung erfüllt, bleibt die Versiche-
rungsfreiheit unverändert bestehen. 

Keine Aktivitäten erforderlich!

Sind die Voraussetzungen für die Besitz-
standsregelung nicht erfüllt, besteht rückwir-
kend ab Beschäftigungsbeginn, bzw. ab 2. 
Februar 2007 wieder Krankenversicherungs-
pflicht. 

Rückabwicklung und Ummeldung zum 
Beschäftigungsbeginn!

Sind die Voraussetzungen nach neuem Recht 
erfüllt, bleibt die Krankenversicherungsfreiheit 
unverändert bestehen.

Keine Aktivitäten erforderlich!

Sind die Voraussetzungen nach neuem Recht 
nicht erfüllt, besteht rückwirkend ab 2. Febru-
ar 2007 wieder Krankenversicherungspflicht. 
Bis zum 31. März 2007 bleibt aber aufgrund 
einer Übergangsregelung die freiwillige Versi-
cherung bestehen. Deshalb ist keine rückwir-
kende Änderung erforderlich. 

Ummeldung zum 1. April 2007!

Es besteht Krankenversi-
cherungspflicht

Die Krankenversicherungspflicht bleibt unverändert bestehen. 

Keine Aktivitäten erforderlich!

*)  Dieser Personenkreis erfüllt die neuen Voraussetzungen regelmäßig nicht, sonst wäre bereits zu einem früheren Zeitpunkt Krankenversiche-
rungsfreiheit eingetreten.



Checkliste für Aktivitäten zum Inkrafttreten des Gesetzes

o	 krankenversicherungsfreie Mitarbeiter selektieren

privat krankenversicherte Mitarbeiter

o	 Voraussetzungen nach neuem Recht erfüllt

o	 Voraussetzungen für Besitzstandsregelung erfüllt

o	 Rückabwicklung zum ____________________ (2. Februar 2007 oder ggf. späterer Beschäfti-

gungsbeginn).

❏	 zuständige Krankenkasse ermitteln

❏	 Ummeldung (DEÜV)

❏	 Beitragszuschuss zurückfordern/verrechnen

❏	 Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse nachberechnen

❏	 Arbeitnehmeranteil (rückwirkend) einbehalten

❏	 Beiträge abführen

freiwillig (gesetzlich) krankenversicherte Mitarbeiter

o	 Voraussetzungen nach neuem Recht erfüllt

o	 Ummeldung zum 1. April 2007, sofern das Gesetz zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt, sonst ent-

sprechend angepasst

❏	 Ummeldung (DEÜV)

❏	 Beitragszuschuss stoppen (zum 31. März 2007)

❏	 Einbehaltung Arbeitnehmeranteil (ab 1. April 2007)

❏	 Abführung der Beiträge als Pflichtbeiträge (ab 1. April 2007)
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